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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1953

Norm

ABGB §46

Rechtssatz

Nicht zu ersetzen sind die in den Rahmen des negativen Vertragsinteresses fallenden Vorteile, die ohne das Verlöbnis

eingetreten wären, z.B. wenn die Klägerin behauptet, daß nur im Hinblick auf die bevorstehende Ehe ihre Mutter

anläßlich der Hofübergabe es unterlassen habe, ihr einen Betrag in gleicher Höhe wie ihren anderen Geschwistern

unentgeltlich zuzuwenden.
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